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AKTIENRECHT 

Aufgabe des Gründungswillens und des 
Vorstandsdienstvertrags mit Dritten
Das OLG München sprach kürzlich einem ehe-
maligen Vorstand Ansprüche auf Vergütung aus 
einem Vorstandsdienstvertrag mit einer Aktien-
gesellschaft in Gründung (sog. Vor-AG) gegen 
den ehemaligen Gründer zu. Der alleinige Grün-
der hatte seinen Gründungswillen 
endgültig aufgegeben und dies dem 
Vorstand kundgetan. Eine Einzah-
lung auf das Grundkapital und eine 
Anmeldung zum Handelsregister er- 
folgten nicht. Da eine Ein-Personen- 
Vor-AG endet, wenn der Gründer 
seinen Gründungswillen endgültig 
aufgibt und dies nach außen er- 
kennbar ist, ging das Vermögen der 
Ein-Personen-Vor-AG automatisch 
auf den Gründer über, ohne dass es 
einer Liquidation bedurfte. Aus dem 
bereits abgeschlossenen Vorstands-
dienstvertrag mit dem Kläger war 
daher der beklagte Gründer nicht 
nur berechtigt, sondern auch ver-
pflichtet. Das Gericht bejahte jedoch 
in seinem Urteil (Az. 7 U 2663/16) 
eine Anpassung der Laufzeit des 
Vorstandsdienstvertrages nach den 
Grundsätzen über den Wegfall der 
Geschäftsgrundlage, so dass der 
ehemalige Vorstand nur für einen 
Teil der ursprünglich vereinbarten Laufzeit die 
von ihm eingeklagte Vergütung erhielt. 

Ausführlich ging das OLG München in  
seiner Entscheidung auf die Beendigung der 
Ein-Personen-Vor-AG und die Folgen für die 
während des Gründungsstadiums eingegangenen 
vertraglichen Bindungen ein. Eine Vor-AG kann 
auf zwei Arten enden, zum einen, wenn sie ins 
Handelsregister eingetragen wird und damit zur 
Aktiengesellschaft erstarkt und zum anderen, 
wenn die Eintragung endgültig scheitert, weil 
dann der Zweck nicht mehr erreicht werden 
kann. Neben dem Fall der bestandskräftigen Ab- 
lehnung der Eintragung ist dies anzunehmen, 
wenn der oder die Gründer ihren Gründungs- 

bzw. Eintragungswillen endgültig aufgeben. Diese 
endgültige Aufgabe des Gründungswillens ist je- 
doch bei der Ein-Personen-AG ein reines Inter-
num, welches aus Gründen der Klarheit der  
Vermögenszuordnung eines in irgendeiner Form 

(nicht notwendig rechtsgeschäftlich), nach außen 
zu Tage tretenden Anknüpfungspunktes bedarf, 
um die Rechtsfolge der Beendigung der Vor-AG 
auszulösen. Einen solchen Anknüpfungspunkt 
sah das Gericht in einem Schreiben des Beklag-
ten an den Kläger, in welchem der Beklagte die 
Aufgabe des Eintragungswillens ausdrücklich 
kundtat. Insbesondere muss erklärt werden, 
dass der Gründungswille endgültig aufgegeben 
wurde. Nicht ausreichend erachtete das Gericht 
daher das Schreiben, in dem der Gründer zwar 
erwog, das Projekt zu stoppen, aber andererseits 
den Vorstand aufforderte, seine Arbeit aufzu-
nehmen, andernfalls werde er sich um Ersatz 
kümmern. Auch das Schreiben, in dem einer-

seits davon die Rede war, das Projekt zu stop-
pen, andererseits aber eine „Lösung am runden 
Tisch“ erwogen wurde, reichte den Richtern 
nicht für die Annahme der Aufgabe des Grün-
dungswillens. Erst mit der nach außen dokumen-

tierten Aufgabe des Ein- 
tragungswillens seitens des 
Alleingründers endete die 
Vor-AG. Damit fiel das Ver-
mögen der Vor-AG dem Be- 
klagten als alleinigem Grün- 
der an, ohne dass es eines 
Liquidationsaktes bedurft 
hätte. Die hat laut OLG zur 
Folge, dass der Beklagte ab 
Zustandekommen des Vor- 
standsdienstvertrages aus 
diesem berechtigt und ver-
pflichtet war, also dem Klä- 
ger die vereinbarte Vergü-
tung schuldete.
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zeit privat genutzt zu haben, und zwar in geringem 
Umfang, und u. a. in seinen Pausen ein Computer-
spiel programmiert zu haben. Die Beklagte, die 
nach dem vom Keylogger erfassten Datenmaterial 
davon ausgehen konnte, der Kläger habe in erheb-
lichem Umfang Privattätigkeiten am Arbeitsplatz 
erledigt, kündigte das Arbeitsverhältnis außeror-
dentlich fristlos, hilfsweise ordentlich. 

Die durch den Keylogger gewonnenen Er- 
kenntnisse über die Privattätigkeiten des Klägers 
dürfen im gerichtlichen Verfahren nicht verwertet 
werden, so das BAG. Die Beklagte hat durch des-
sen Einsatz das als Teil des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts gewährleistete Recht des Klägers auf 
informationelle Selbstbestimmung verletzt. Die In- 
formationsgewinnung war nicht nach § 32 Abs. 1 
BDSG zulässig. Die Beklagte hatte beim Einsatz der 
Software gegenüber dem Kläger keinen auf Tat- 

sachen beruhenden Verdacht einer Straftat oder 
einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung. 
Die von ihr „ins Blaue hinein“ veranlasste Maß-
nahme war daher unverhältnismäßig. Hinsichtlich 
der vom Kläger eingeräumten Privatnutzung hat 
das LAG ohne Rechtsfehler angenommen, diese 
rechtfertige die Kündigungen mangels vorheriger 
Abmahnung nicht. 
 
Verjährungsfrist bei Mängeln am Bau?
Das Institut für Bauforschung e. V. aus Hannover 
hat dem BMJV den Abschlussbericht zur „Untersu-
chung der Erforderlichkeit einer Verlängerung der 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwer-
ken“ vorgelegt. Es sollte geklärt werden, ob und in 
welchem Umfang eine Verlängerung der gesetzli-
chen Verjährungsfrist für Mängelansprüche von 
derzeit fünf Jahren nach § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 

angezeigt ist. Die derzeitige gesetzliche Verjäh-
rungsfrist ist angemessen und eine Verlängerung 
ist nicht notwendig. Erfasst und ausgewertet wur-
den die Erfahrungen der an der Errichtung, Unter-
haltung und Nutzung von Gebäuden beteiligten 
Personengruppen, Unternehmen und sonstigen 
Institutionen durch repräsentative Befragungen. 
Untersucht wurde unter anderem der Beseiti-
gungsaufwand für nach Ablauf der fünfjährigen 
Frist auftretende Mängel und (Folge-)Schäden  
an Hochbauleistungen. Dafür müssen weniger als  
1,0 % der Herstellungskosten aufgewendet werden. 
Daraus kann geschlossen werden, dass schwer- 
wiegende Mängel nach Ablauf der Frist für Män-
gelansprüche in Deutschland regelmäßig nicht zu 
verzeichnen sind. Zudem ergab die Analyse, dass 
ca. 90 % aller Schadensfälle während der ersten 
fünf Jahre nach Baufertigstellung auftreten. 

GASTBEITRAG VOM 20.09.2017  – Hubert Metzger, Anwalt, Strasbourg 
arteJURIS, Cabinet d‘Avocats, www.artejuris.eu

Thema aktuell:  
Arbeitsmarktreform  
in Frankreich 
Seit den Frühjahrswahlen weht in Frankreich ein 
neuer Wind. Grundsätzliche Reformen sind in allen 
Etagen der französischen Gesellschaft angesagt! 
Bei einer im Vergleich zu anderen europäischen 
Staaten deutlich höheren Arbeitslosenquote von 
zuletzt 9,8%, weiß jeder Bürger im Land, dass ins-
besondere wirtschaftliche und soziale Reformen 
unentbehrlich sind. Dennoch hatte in den letzten 
Jahrzehnten keine Regierung diese Reformen an- 
gepackt, geschweige denn konsequent durchge-
führt, meistens aus Furcht vor Massenprotesten. 
Präsident Macron und seine Regierung haben sich 
nun zum Ziel gesetzt, den Reformprozess zügig 
umzusetzen. Eingesetzt wird zu diesem Zwecke die 
sich aus Art. 38 der Verfassung ergebende Mög-
lichkeit der Regierung, Verordnungen im Kompe-
tenzbereich des Parlaments zu erlassen. Das Parla-
ment muss im Vorfeld zustimmen und im Nach- 
hinein die Verordnungen genehmigen. Ziel soll es 
sein, Energien freizusetzen, so Macron. Das Land 
soll für ausländische Investoren wieder attraktiv 
werden. Dabei sollen unter anderem der Abbau der 
hohen Staatsverschuldung sowie die grundsätz- 
liche Reform des Arbeitsmarktes im Mittelpunkt 
stehen. Nach Abschluss der Verhandlungen der 
Regierung mit den Gewerkschaften und den Arbeit- 
geberorganisationen wurden nun am 31. August 
die Verordnungsentwürfe zum Umbau und zur Libe- 
ralisierung des Arbeitsrechts vorgestellt. Fünf Ver-
ordnungen liegen auf dem Tisch und sollen nun 
durch die Regierung verabschiedet und anschlie-
ßend durch das Parlament genehmigt werden.

Die Reform ist in ihrem Umfang gewaltig. Nach- 
folgend eine kurze Übersicht der Themen, die von 

grundlegender Bedeutung sind. Unternehmen – 
insbesondere kleinere Unternehmen und ihre Be- 
legschaften sollen sich leichter auf Arbeitszeiten 
und Bezahlung je nach Auftragslage einigen kön-
nen – statt wie bisher auf Branchenebene. Letztere 
bleibt jedoch in vielen Aspekten die maßgebliche 
Ebene. Es geht darum, mehr Flexibilität zu schaffen. 
Außerdem soll die Höhe von Abfindungen begrenzt 
werden, die Arbeitgeber zahlen müssen, wenn sie 
im Streit vor den Arbeitsgerichten unterliegen. Im 
Gegenzug wird die Untergrenze für gesetzliche 
Abfindungen erhöht. Im dem Sinne, werden die 
Abfindungen für ungerechtfertigte Kündigungen ge- 
deckelt, und die Verjährungsfrist für die Geltend-
machung von arbeitsrechtlichen Ansprüchen – ins-
besondere aufgrund von Kündigungen – wird von 
zwei auf ein Jahr verkürzt. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt der Vereinfachung liegt in der Zusammen-
legung der bisher drei oder manchmal sogar vier 
verschiedenen Gremien der Arbeitnehmervertre-
tung im Unternehmen. Weiterhin sollen die Kün- 
digungen wegen betriebsbedingten Gründen in 
Filialen ausländischer Konzerne zukünftig erleich-
tert werden, indem nur noch die Filiale selbst und 
nicht mehr der Konzern wirtschaftliche Schwierig-
keiten zu belegen hat. Letztes Beispiel, das eine 
sehr aktuelle Bedeutung hat: die Telearbeit soll 
weiter gefördert werden.

Mit dieser Reform soll sehr viel Pragmatismus 
in die Regelung der sozialen Beziehungen einge-
führt werden. Eine schwierige Aufgabe in einem 
Land, wo die Kultur des Klassenkampfes noch 
weitgehend vorherrscht! In diesem Sinne ist die 
Aufgabe der Regierung äußerst schwierig und es 

wird sich in den kommenden Wochen zeigen,  
was aus diesen Reformentwürfen wird, denn sie 
bleiben umstritten, insbesondere bei einigen 
Gewerkschaften wie der CGT. Hürden sind noch zu 
überwinden, bevor die Regierungsverordnungen 
rechtskräftig werden. Vielleicht wird die Regierung 
ein wenig nachlassen müssen, was für noch aus-
stehende Reformen (Steuerrecht, Arbeitslosen- 
entschädigung, Erziehung, Renten usw…) ein 
schlechtes Zeichen darstellen könnte. Dennoch ist 
die Hoffnung in vielen Kreisen der französischen 
Gesellschaft groß – auch bei zahlreichen Arbeit-
nehmern –, dass eine zwischen Sicherheit des 
Arbeitsplatzes und Flexibilität der Arbeitsbedin-
gungen ausgeglichene Lösung zu Stande kommen 
wird. 

Eines bleibt für den Juristen klar. Liberalisie-
rung und Entspannung des Rechtsmarktes be- 
deuten noch lange nicht eine Vereinfachung des 
rechtlichen Rahmens. Das Arbeitsrecht wird nach 
wie vor seinen hohen Komplexitätsgrad behalten. 
Für den Unternehmer bleibt also weiterhin in je- 
dem Fall äußerste Vorsicht und Einholung von 
Rechtsrat geboten!  
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AKTIVITÄTEN DER ADVOSELECT-KANZLEIEN 

Advoselect-EWIV zu Gast in Moskau
Gastgebende Kanzlei der diesjährigen Herbstta- 
gung der Advoselect-Gruppe in Moskau war  
die Kanzlei Balashova Legal Consultants (www. 
balashova-legal.com). Sie kooperiert sowohl mit 

der Deutschen Botschaft in Moskau wie auch mit 
der Handelsabteilung der Österreichischen Bot-
schaft. Seit 2014 gehört die Kanzlei zur Advo- 
select-Familie.

Auf ihrer Homepage stellt sie ihre Rechtsdienst-
leistung als „gastronomisches Erlebnis“ vor! „Bala-
shova Legal Consultants ist einer der Spitzenreiter 
der rechtlichen Küche in Moskau. Wir servieren 

unseren Gästen Spezialitäten des Ge- 
sellschafts-, Arbeits- und Migrations-
rechts.“ Die Kanzlei wird von  interna-
tionalen und russischen Unternehmen 
aus Handel, Produktion, Automobil- 
und Maschinenbau, Baugewerbe, 
Dienstleistung, Banken und Invest-
ment mandatiert und berät in den 
Sprachen Russisch, Deutsch und Eng-
lisch.

Themen der Herbstkonferenz war 
u.a. die Kanzleientwicklung durch Netz- 
werke, die Gesellschaftsformen  in der 
Russischen Föderation, insbes. die 
(russische) GmbH sowie das Insol-
venzrecht in der Russischen Föde- 
ration, das neue Bauvertragsrecht,  
Entwicklungenim Datenschutzrecht – 
Datenschutz in der Russischen Föde-
ration und die Vollstreckung von 
Urteilen aus EU-Staaten in den Staaten 
außerhalb der EU. Den mehr als 50 

Teilnehmern aus den Advoselect-Kanzleien, blieb 
Zeit, ein Gericht und die staatliche Universität zu 
besuchen. 

ADVOSELECT SEMINAR

Arbeitsrechtsseminar 
der Advoselect

Malte Creutzfeldt, Richter am Bundesar-
beitsgericht und seit 2008 stellvertreten-
der Vorsitzender des Vierten Senats, der  
für Tarifrecht und Eingruppierungen zu- 
ständig ist, referiert am 24.11.2017 von 
10.00 bis 18.30 Uhr in den Räumen der 
Firma Hoesch & Partner in Frankfurt über 
die Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts zum Kündigungsrecht, u. a. zu Form, 
Zugang und Frist der Kündigung, zu ver- 
haltensbedingten Kündigungsgründen, zu 
„low performern“, zu Druckkündigung, zu 
dem Einfluss der gesetzlichen Diskrimi- 
nierungsverbote, zu Aufhebungsverträgen, 
zu Abfindungsvergleichen usw.  Zudem 
beleuchtet er das Unionsrecht in der Recht-
sprechung des EuGH – z. B. beim Betriebs-
übergang und beim Urlaubsrecht. Außer-
dem stellt er die Auswirkungen des Urteils 
des BVerfG zur Tarifeinheit vor. 

Für externe Teilnehmer kostet die Teil-
nahme 440 €  zzgl. der gesetzl. USt. Im 
Seminarpreis sind Seminarunterlagen, das 
Mittagessen und die Seminargetränke ent-
halten. 


